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Herr Petrikat, wie sieht derzeit
der praktische Umgang mit Euro-Pa -
let ten aus?

Schein bar kennt der Euro-Paletten -
tausch nur Verlierer. Jede beteiligte Partei
klagt über dieses in Deutschland praktizier-
te Mo dell, wenn auch unterschiedlich laut.
Hierzu muss man sich zuerst noch einmal
vor Au gen führen, wie es zur Euro-Palette
kam: Um einen reibungslosen grenz über -
schrei ten den Verkehr unter optimaler Aus -
nut zung des Fracht raumes und der La -
dungs siche rung zu ermöglichen, hatten die
eu ro pä ischen Bah nen die Maße und Ei gen -
schaf ten der Europalette als Standard-La -
dungs trä ger zu Beginn der 60er-Jahre fest-
gelegt. Eu ro-Paletten wurden für den Wa -
ren trans port zwischen den Bahnen kre iert
und die UIC-Norm für die Her stel lung und
Reparatur und die Min dest an for de run gen
der Tausch fä higkeit einer gebrauchten Eu -
ro -Palette for muliert. 

Diese Mindestanforderungen entspre-
chen nicht mehr den heutigen Markt be -
dürf nis sen beim Produzenten, dem Handel
und de ren Kundschaft. Im Bezug auf Auto -
ma ti sie rung, Hygieneaspekte und Ex port -
vor schrif ten haben sich unter anderem
Begriffe wie  neu wertige, maschinengängi-
ge, bän der taug liche, hochregalfähige Pa -
letten ent wick elt. 

Ein weiteres Problem ist die fehlende
Rechts beziehung zwischen dem Ver kehrs -
ge werbe und dem Empfänger, in der Regel
Kun de des Versenders, sowie die schlechte
Tauschmoral aufgrund fehlender gesetzli -

cher Regelungen im Zug-um-Zug Tausch -
ver fahren. Solange bei gebrauchten Euro -
paletten die Mindesttauschfähigkeit ge mäß
der UIC-Norm akzeptiert wurde, funk tio -
nierte auch der Zug-um-Zug-Tausch zu -
min dest zu 80 Prozent. Heute hat sich das
Blatt gewendet, der Tausch funk tio niert
vielleicht noch zu 20 Prozent. Be dingt hier-
durch werden Millionen von so ge nannten
„Speditionspaletten“ hin und her gefahren,
die letztendlich kein Ver wen der mehr will
und die der Verwertung zugeführt werden
müssten. Durch die sinnlosen Trans porte
entsteht ein volkswirtschaftli cher Schaden,
den noch keiner ermittelt hat.

Ist denn die EPAL nicht zustän-
dig für das Funk tionieren des Euro -
Paletten-Tausch-Sys tems?

Nein, lediglich zur europaweiten Qua -
li täts op ti mie rung der EUR-Flachpaletten
und der EUR-Gitterboxpaletten im Euro -
päischen Paletten Pool (EPP) europaweit zu
optimieren, wurde erst 1995 die European
Pallet As sociation (EPAL) von den teilneh-
menden Bah nen gegründet.

Hierzu stellte Thomas Ulitzsch, Ge -
schäfts führer der Gütegemeinschaft Palet -
ten, an lässlich des Logistiktages Eur o-Pa -
letten in der Verkehrsrundschau 15/2007
eindeutig dar, die EPAL stelle „nur ein
tauschfähiges Pro dukt zur Verfügung, für
das im Mar ken recht entsprechende
Qualitätskriterien fest gelegt sind. Was
Unternehmen beim Pa let tentausch darüber
hinaus untereinander ver ein baren, kann

von der EPAL nicht mehr be einflusst wer-
den.“

Was bedeutet dies für die
Praxis?

Ein Mehrweg-Transport-Ver  -
pack ungs-Sys tem ist hierdurch nicht gege-
ben. Das be deutet, dass der Einsatz von
EPAL zugelas se nen Euro -Paletten die Ver -
wendung ei nes stan dardisierten, genorm-
ten, qua li täts ge prüf ten und poolfähigen La -
dungs trägers dar stellt, die dem Selbst -
bestim mungs recht der jeweiligen Verwen -
der unterliegt.

Le diglich die teilnehmenden Bahnen,
die den UIC-Vertrag unterzeichnet haben,
ha ben untereinander im EPP die Min dest -
an for derungen an die Tauschfähigkeit einer
Eu ro  -Palette vertraglich geregelt.

Bisher wird dies aber anders ge -
handhabt. Welche Folgen könnten
hieraus für Be trie be entstehen?

Im täglichen Umgang birgt dies einige
ver steck te Gefahren. Es beginnt mit dem
Aus tausch schadhafter Paletten. Grund -
sätzlich ist zu beachten, dass der Besitzer
einer Pa let te diese nur in einem intakten
Zustand in den Verkehr bringen darf,
ansonsten verstößt er gegen das Geräte-
und Pro dukt sicher heitsgesetz (GPSG) und
haftet im Scha densfall. Das gilt auch, wenn
er den Scha den an der Palette nicht selbst
verursacht hat. Das GPSG regelt Ver brau -
cher produkte und technische Arbeitsmittel,
so mit auch die Euro -Palette. Das GPSG ist
sehr allgemein gehalten, da es sehr viele
un ter schiedliche Produkte erfasst. Auch
hier gelten gemäß Paragraf 19 Buß geld vor -
schrif ten sowie bei Vorsatz nach Paragraf
20 Strafvorschriften.

Zusätzlich gilt für jeden, der ein Lager
betreibt, die berufsgenossenschaftliche
Regel BGR 234, vormals ZH 1/428. Die ist
sehr präzise. Ihre Definitionen und Be -
griffs bestimmungen lassen keinen Zweifel
da rüber aufkommen, welche Produkte ge -
meint sind. So werden unter dem Begriff
„La gergeräte“ Paletten, die zur Wie der ver -
wen dung bestimmt sind, erfasst. Diese
müs sen nach dieser BG-Regel entsprechend
be schaffen sein sowie betrieben und ge -
prüft werden. Die EPAL spricht hier von der

Versteckte Gefahren beim
Palettentausch?

Euro-Paletten sind Transportverpackungen. Dies regelt die Ver pack ungs ver -
ordnung. Doch was bedeutet dies für die Un ternehmen? Hans Pe trikat,
Geschäftsführer der epm Paletten-Ma nagement-Ko ope ra  tion GmbH & Co KG,
zeigt im Interview mit dem IHK-Journal, wo er die ver steck ten Ge fah ren beim
Euro-Palettentausch, der Rücknahme- und Ver wertungspflicht sieht.

Interview:
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Tausch fähigkeit, die Be rufs ge nos sen schaft
von der gefahrlosen Gebrauchsfähigkeit.
Bei de meinen aber das Gleiche im Bezug
auf die technische Beschaffenheit einer Eu -
ro  -Pa let te. Eine Missachtung des UIC-
Kodex hat in der Regel keine rechtlichen
Folgen, die Missachtung der BGR-Regelung
sehr wohl.

Das hört sich aber kompliziert
und nach sehr viel Formalismus an.
Geht es nicht einfacher?

Mit dem Einsatz von Euro -Paletten,
zum Bei spiel des freien Europäischen-
Paletten-Pool (EPP), ist man auf jeden Fall
auf der siche ren Seite, ein spezifiziertes
Lagergerät und eine qualitätsgesicherte
Trans  port ver pack ung einzusetzen. Die
Baunorm für die se Palette ist die UIC-Norm
435-2. Zudem ist diese Baunorm in der DIN
15146-2 ver an kert, die auch der Ver ant -
wortlichkeit der Ver sender und Verwender
im Bezug auf die Pro dukthaftung gerecht
wird. Allerdings ist hier zu beachten: Beim
Einsatz von Euro  -Pa let ten handelt es sich
um ein mar ken recht lich geschütztes
Produkt mit der Fol ge, dass sich strafbar
macht, wer markengefälschte Produkte in
den Markt bringt – un abhängig davon, ob
er selbst oder ein an de rer sie gefälscht hat.

Sind bei allen Paletten diese
Nor men gegeben?

Nein, dabei ist zu wissen, dass der
Begriff „Pa lette“ nach der deutschen DIN-
Norm nur noch für wiederverwendbare
Lade hilfs mit tel verwendet werden darf.
Sogenannte „Ein weg- oder Einmalpaletten“
gelten mitt ler weile nach normtechnischen
Fest le gun gen als Verpackung.

Hier bringen Sie einen Begriff
ins Spiel, der allgemein sehr interes-
siert. Inwieweit sind Paletten-Ver -

wender von der novellierten Ver -
pack ungs-Verordnung betroffen?

Unter dem rechtlichen Aspekt handelt
es sich auch bei dem Einsatz einer Euro -
Palette um eine Transportverpackung. Der
Ge setz geber unterscheidet nicht zwischen
Eu ro  -Pa let ten und den sogenannten
„Einweg- oder Ein malpaletten“. Generell

regelt Paragraf 4 der Verpackungs ve r ord -
nung (VerpackV) die Pflich ten für Trans -
portverpackungen. Dies gilt allerdings
schon seit 1991 und hat mit der neuesten
Novellierung nichts zu tun.

Das wesentliche Instrument der ab fall -
wirt schaft lichen Produktverantwortung ist
die Ver pflichtung zur Rücknahme der ge -
brauch ten Verpackungen. Die mit der Rück -
nahme verbundene Inbesitznahme führt
dazu, dass bei dem Hersteller und Ver treiber
die abfallwirtschaftlichen Pflich ten wieder
entstehen.

Zur Erfüllung der Pflichten kann ein
ge eig ne ter Dritter beauftragt werden, eine
De le ga tion der Verantwortung ist hiermit
nicht ver bunden.

Der Markt argumentiert aber
damit, dass Pa letten langlebige Ver -
packungen sind, die quasi in einer

Kreislaufwirtschaft ge nutzt werden.
Stimmt dies aus Ihrer Sicht nicht oder
wurde die Ver packungs ver ord nung aus
Ihrer Sicht bis heute nicht richtig ange-
wandt?

Die Verpackungsverordnung wurde in
der Re gel schon richtig angewandt. Aber es
gibt immer Schlupflöcher und Tritt brett fah -
rer – und genau vor diesem Hintergrund
wur den die Ziele der ab dem 1. Januar 2009
gel tenden Verpackungsverordnung neu ge -
steckt.

Für eine klare Struktur sorgt eine
scharfe Tren nung der Tätigkeitsbereiche
von du alen Systemen, in denen Ver kaufs -
ver pack un gen an pri vate Endverbraucher
sowie ver gleichbare Anfallstellen gehen,
und Bran chenlösungen als auch nachweis-
liche Mehr weg-Ver pack ungs-Rück nah me -
sys te me, zum Beispiel bei Ge trän ke ver -
pack un gen oder Milch pro duk ten.

Die Verordnung verpflichtet alle
Befüller und Erstinverkehrbringer von Ver -
kaufs ver packungen, die typischerweise
beim privaten Endverbraucher sowie ver-

gleichbaren An fallstellen anfallen, diese
Mengen bei ei nem der dualen Systeme zu
lizenzieren. Da mit bezahlt dieser die Ent -
sorgungsgebühren für diese Abfälle, und
der Konsument kann die se kostenfrei in den
gelben Sack oder die gel be Tonne geben. 

Wichtig ist, dass Transport- oder Um -
ver pack ungen wie Verkaufsverpackungen
zu be handeln sind, wenn diese doch mal
beim pri vaten Endverbraucher zur
Entsorgung an ste hen. In der Praxis ein Fall,
der wirklich Probleme macht, denn die
Palette, auf der an den Privatmann ein
Küchengerät ge lie fert wird, passt nicht
wirklich in den Gel ben Sack. Zudem weiß
der Erst in ver kehr brin ger ja auch gar nicht,
wo seine Ver pack ung später einmal zur
Entsorgung an fällt.

Also ein ungelöstes Problem.
Mit welchen Auswirkungen ist zu
rechnen?

Das Problem ist, dass Trans port ver -
pack un gen, die beim privaten Endver brau -
cher oder den vergleichbaren Anfallstellen
an fal len, gemäß Paragraf 3 der Ver pa-
  ck ungs ver ord nung wie Verkaufsverpack un -
gen zu be han deln sind und der Li zen zie -
rungs pflicht unterliegen. Hier besteht eine
Gefahr auch für den Letztvertreiber sich
ord nungs wid rig – wissentlich oder unwis-
sentlich – zu verhalten.

Viele versuchen, sich mit Hilfe der All -
ge mei nen Geschäftsbedingungen abzusi-
chern. In den Allgemeinen Ge schäfts be din -
gungen (AGB) dürfen nur Punkte geregelt
werden, die rechtlich nicht geregelt sind
oder wo der Gesetzgeber die Möglichkeit
dazu gegeben hat. Hier kann man nur
jedem raten, die eigenen AGBs dahinge-
hend zu prüfen.

Was gilt denn bei Holz ver pack -
ungen, wo zu ja auch die Eu ro-
Palette ge hört, die beim End ver brau -

cher an fallen?

Die epm Paletten-Management-Ko ope ration GmbH
& Co KG mit Zentrale in Mül heim-Kärlich, Kreis
Mayen-Koblenz, ent stand 2007 aus dem bundes-
weiten Zu sam menschluss renommierter und leis -
tungs fähiger Lademittelhersteller, -re pa ra teu re und
–logistiker. 

Die Ko ope ra tions part ner sehen die Not wen digkeit,
ihre Fachkompetenz zu bündeln – damit ist so ein
flächendeckendes Netz werk entstanden.
Informationen finden Sie im Internet unter der
Adresse www.epm.de.

GEBÜNDELTE FACHKOMPETENZ
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Das Verpackungsmaterial spielt keine
Rolle. Es ist immer zu fragen, um was für
eine Art von Verpackung es sich handelt
und bei wem diese einmal zu entsorgen
sein wird. Für alle Verpackungen, die beim
privaten End    verbraucher zur Entsorgung
anfallen, ist eine Systemteil nahme über
Duale Sys te me vor geschrieben. Hier stellt
sich in der Pra  xis das schon beschriebene
Problem, dass die se Systeme wie gelbe

Tonne und gel ber Sack nicht auf sperrige
Holz ver pack un gen aus ge legt sind. Sollte
eine Li zen zie rung aus die sem Grunde nicht
möglich sein, obliegt dem Hersteller und
Vertreiber die Ent sor gungs pflicht.

Viele reden daher von der „bepfande-
ten“ Eu  ro-Palette als Lösungsvariante
„Mehr weg“. Ein richtiges Pfandsystem gibt
es al ler  dings nicht. Eine Deklaration als
„Mehr weg“ setzt den Wiederver wen dungs -

willen vo  raus und ist zudem aus unserer
Sicht nur zu  lässig, wenn die Rückgabe und
Rück nah me zur Mehrfachnutzung möglich,
plausibel und im Zweifelsfall nachweisbar
ist. Das System muss letztendlich die An -
for de run gen der Verpackungsverordnung
erfüllen.

Was empfehlen Sie Unterneh -
men zu tun?

Die genormte Euro -Palette ist und
bleibt der füh ren de Standard in der gesam-
ten Lo gis tik. Nur die ursprünglich als purer
La dungs träger gedachte Euro -Palette muss
heu te den unterschiedlichsten Markt be -
dürf  nissen und Gesetzmäßigkeiten gerecht
wer den. Der UIC-Kodex, im Bezug auf die
Hand  habung, ist die Grundlage allen Han -
delns, bedarf aber der individuellen An pas -
sung. Wir nennen das „Autorisierte Re or ga -
ni sation unter Einschaltung aller am Eu ro -
Pa let ten-Tausch Beteiligten, zur Her stel -
lung der fehlenden Rechtsbeziehungen“.
Wer Paletten kauft und verwendet, sollte
sich auch Gedanken über die Kreis lauf füh -
rung der Paletten im Sinne des Abfall- und
Ver packungsrechtes machen.

Das sieht nach vielen Fallstricken für
Unternehmen aus. Herr Petrikat, vielen
Dank für das Gespräch. 

Euro-Paletten - ursprünglich gedacht als purer Ladungsträger, müssen sie heute unterschiedlichs -
ten Anforderungen gerecht werden.
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